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Merkblatt 
Steuerliche Mitteilungspflichten 

Forschungsförderung 
Bitte lesen Sie dieses Merkblatt aufmerksam durch! 

Hinweis auf steuerliche Mitteilungspflichten 
 
Nach der Mitteilungsverordnung sind staatliche Behörden in bestimmten Fällen dazu verpflichtet, die Finanzämter 
über Zahlungen zu informieren, die an Bürgerinnen und Bürger oder an Unternehmen geleistet wurden. Diese Mit-
teilungspflicht erstreckt sich dabei grundsätzlich auch auf die Zahlungen im Rahmen der Forschungsförderung. 
Von der Mitteilungspflicht ausgenommen sind nur die Zahlungen an Empfänger, die bei Berücksichtigung sämtli-
cher im Kalenderjahr gewährten Zuwendungen insgesamt weniger als 1.500 € erhalten sowie Zahlungen an Be-
hörden, juristische Personen des öffentlichen Rechts, Betriebe gewerblicher Art von Körperschaften des öffentli-
chen Rechts oder Körperschaften, die steuerbegünstigte Zwecke im Sinne des Zweiten Teils Dritter Abschnitt der 
Abgabenordnung verfolgen. Soweit Ihnen eine Zuwendung gewährt wird, werden daher dem örtlich zuständigen 
Finanzamt  im Regelfall folgende Informationen übermittelt, damit die Finanzverwaltung die Zahlungen steuerrecht-
lich beurteilen kann: 
 Name, Vorname (ggf. Firma) des Zahlungsempfängers, inkl. Adresse 
 Bewilligungsbehörde, Rechtsgrund der Zahlung 
 Höhe und der Tag der Zahlung 
 
Wir weisen darauf hin, dass die steuerrechtlichen Aufzeichnungs- und Erklärungspflichten gegenüber den Finanz-
behörden – unabhängig von der Informationsweitergabe durch die Landwirtschafts-/Forstverwaltung – eigenver-
antwortlich zu beachten sind. Den Wortlaut der Mitteilungsverordnung finden Sie unter:  
https://www.gesetze-im-internet.de/mv/MV.pdf 
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